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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.06.2013

Norm

KartG 2005 §9

Rechtssatz

Bei der Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens gelten alle Gründer als Beteiligte, nicht aber das

Gemeinschaftsunternehmen, besteht dieses doch noch nicht und erzielt auch noch keinen Umsatz.
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